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Federführung: Geschäftsleitung Datum: 12.10.2022 
Bearbeiter: Marion Debes EAPL: 0280/5542-02 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 25.10.2022 öffentlich 

 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Niedernberg sowie für damit in 
Zusammenhang stehende Amtshandlungen - Herausnahme der Wegesanierung 
aus der Kalkulation 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Für die Wegesanierung im Rahmen der Friedhofserweiterung werden 260.000 € pauschal 
herausgerechnet. 
 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der Vorbesprechung in der Haupt- und Finanzausschusssitzung kam die Diskussion 
auf, ob die Kosten der Wegesanierung mit in die Kalkulation einfließen sollten. Der Gemeinderat 
hatte bzgl. der Wegesanierung in seiner Sitzung vom 07.04.2020 folgenden Beschluss gefasst: 
„Die Gemeinde Niedernberg lässt im Zuge der Neuanlage eines Urnen-Grabfeldes am 
Erweiterungsteil des Friedhofs die vorhandenen Wege ausbauen und durch neue 
wassergebundene Wegedecken erneuern. Die Mehrkosten für Rückbau und Entsorgung des 
alten Wegematerials und für Ersatzneubau der Wege zur bisherigen Planung belaufen sich auf 
ca. 260.000 € brutto.“ 
Die Kosten für die Sanierung wären nicht zwingend von Nöten gewesen. Die Gemeinde hätte die 
Wege auch belassen können. Dementsprechend könnten die Kosten herausgerechnet werden. 
Die genauen Abrechnungskosten müssten erst aufwändig ermittelt werden, weshalb der 
Vorschlag auf kam diese pauschal herauszurechnen. Ein entsprechender Empfehlungsbeschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses liegt vor. 
 
Nach aktueller Rücksprache mit dem Prüfungsverband sind die Kosten für die Wegesanierung 
jedoch zwingend mit einzurechnen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
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JA: Nein:  
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